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PRAKTIKUMSVERTRAG 

zwischen der Martin-Luther-King-Schule 

und der Schülerin/ dem Schüler der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung 

 
______________________________ 10 BÜA 1_ _______________________________________ 
Name, Vorname   Klasse  geb. am 
 
_______________________________________ _______________________________________ 
Straße, Hausnr., PLZ, Ort      Telefon 
 
 
sowie dem Praktikumsbetrieb 
 
________________________________________ ____________________ 
Name des Betriebes     Praxisanleiter/in 
 
________________________________________ ____________________ 
Straße, Hausnr., PLZ, Ort des Betriebes   Telefon 
 
wird für den Zeitraum vom 06.11.2023 bis 24.11.2023 
 
ein Praktikumsvertrag geschlossen. 
 
Die aufgeführten Vereinbarungen werden akzeptiert. Die Kenntnisnahme des Merkblattes zum 
Betriebspraktikum von Schülerinnen und Schülern (Anlage 1) und des Blattes Datenschutz im 
Betriebspraktikum für Praktikantinnen und Praktikanten / Verpflichtung zur Verschwiegenheit (Anlage 2) wird 
hiermit bestätigt. 
 
Unterschriften: 
 
     
Ort, Datum    Praktikumsbetrieb / Firmenstempel 
 
      
Ort, Datum   Praktikant/in 
 
     
Ort, Datum    gesetzlicher Vertreter 
 
Dieser Praktikumsvertrag wurde der Schulleiterin vorgelegt und von ihr genehmigt. 
 
     
Ort, Datum    Schulleiterin 
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Vereinbarungen: 

§ 1 Allgemeines  

Im Rahmen des Praktikums soll der/die Praktikant/in die Regeln und Gesetzmäßigkeiten eines betrieblichen Ablaufes 
kennen lernen und seine/ihre eigenen beruflichen Fertigkeiten erproben. Der Vertrag begründet kein Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis. 

§ 2 Pflichten der Vertragspartner  

Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich,  

• den/die Praktikant/in so zu beschäftigen, dass er/sie erfahren kann, ob eine Ausbildung in diesem  Berufsfeld sinnvoll 

erscheint;   

• die Fehlzeiten bzw. Verspätungen des/der Praktikanten/in auf dem beigefügten  Anwesenheitsnachweis festzuhalten 

sowie bei längerem Fehlen die Schule zu benachrichtigen;   

• die Jugendarbeitsschutzbestimmungen einzuhalten.   

Der/die Praktikant/in verpflichtet sich, sich dem Ziel dieser Orientierungsmaßnahme entsprechend zu verhalten. 

Insbesondere:   

• sich zu bemühen, die angebotenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben;  

• die übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen und die gegebenen Weisungen zu befolgen;  

• die Betriebsordnung und die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten sowie betriebliche Gegenstände sorgfältig und 
pfleglich zu behandeln;  

• bei Fernbleiben vom Praktikum den Praktikumsbetrieb unverzüglich telefonisch zu unterrichten und spätestens am 
dritten Werktag eine Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (ärztliches Attest) einzureichen – das Original erhält 
die Schule;  

•  gegenüber Dritten über alle ihm/ihr bekannt gewordenen betrieblichen Vorgänge sowie  personenbezogenen Daten 

innerhalb und außerhalb des Betriebes Stillschweigen zu bewahren.  

§ 3 Arbeitszeit und Pausen 

Die Arbeitszeit beträgt 5 Tage/Tag pro Woche mit 8 Arbeitsstunden pro Tag. Bei nicht volljährigen Schülerinnen/Schülern 
ist das geltende Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Grundlage für die Arbeitszeiten und Pausen, d.h. 30 Minuten 
Pause bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden oder 60 Minuten Pause bei einer Arbeitszeit 
von mehr als sechs Stunden. 

§ 4 Vergütungsanspruch  

Der/die Praktikant/in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Vergütung durch den Praktikumsbetrieb. Während der 
Praktikumsdauer besteht kein Urlaubsanspruch.  

§ 5 Versicherungsschutz  

Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Der/die Praktikant/in ist während des Praktikums nach § 2 Abs. 
1 Nr. 8b SGB VII bei den für den Schulträger zuständigen Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung gegen 
Arbeitsunfall versichert. Es besteht Haftpflichtdeckungsschutz nach Maßgabe des Erlasses des Hessischen 
Kultusministeriums vom 8. Juni 2015 (ABl. 7/15, S. 230 ff.). Der Krankenversicherungsschutz ist privat geregelt.  

§ 6 Betreuung durch die Berufsschule 

Der/die Praktikant/in wird durch die Klassenleitung - Frau Strantz und Herrn Malcher -  betreut. Die Praktikumsbesuche 
werden durch das Lehrerteam der Berufsfachschulklasse wahrgenommen Zu diesem Zweck wird mit dem/der benannten 
Praxisanleiter/in Kontakt aufgenommen.  
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Anlage 1 
 

 HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM  

Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden  

Merkblatt zum Betriebspraktikum von Schülerinnen und Schülern  

Die nachfolgenden Auszüge aus den "Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen“ (Erlass vom 8. Juni 2015, ABl. S. 
217) geben Grundsätze und Organisation des Praktikums, Datenschutzbestimmungen sowie die Regelungen für den Unfallversicherungs- und 
Haftpflichtschutz wieder:  

Grundsätze  

Die vielfältigen Bildungsgänge allgemeinbildender und beruflicher Schulen erfordern in der Regel für die Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt 
exemplarische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben der Unternehmen oder Betriebe.  

Durch Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen oder Betrieben sollen den Schülerinnen und Schülern aller Schulformen Möglichkeiten 
gegeben werden, exemplarische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftsleben zu erhalten. Eigene Anschauungen und Erfahrungen 
betrieblicher Praxis, Gespräche mit Betriebsangehörigen sowie Erkundungen des betrieblichen Umfeldes vermitteln den Schülerinnen und Schülern 
wichtige Erkenntnisse für ihre berufliche Orientierung. Dies erleichtert den Einsatz handlungsorientierter Arbeitsformen im Unterricht und fördert den 
Einstieg in Berufsausbildung und –tätigkeit.  

Organisation  

Betriebspraktika sind nach Maßgabe der jeweiligen Stundentafeln bei allgemeinbildenden Schulen Bestandteile des Berufsorientierungsprozesses 
und bei beruflichen Schulen Bestandteile des beruflichen Lernbereichs. Unternehmen oder Betriebe sollen so ausgewählt werden, dass die 
angestrebten Grundsätze erreicht werden können. Dabei ist es wichtig, in Absprache mit den Praktikumsbetrieben geeignete 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu finden. Unternehmen oder Betriebe sollen in zumutbarer Entfernung vom Wohnort 
der Schülerin oder des Schülers liegen und möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können.  

Im Rahmen der Berufsorientierung sollen sachkundige Personen in die Vor- und Nachbereitung des Betriebspraktikums einbezogen werden. Dazu 
gehören z. B. Personen der Unternehmen oder Betriebe, der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, von Gewerkschaften oder 
Arbeitgeberverbänden, von Kammern, Innungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Betriebs- oder Personalräten sowie des Amtes für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik.  

Schülerinnen und Schüler unterliegen für die Dauer des Betriebspraktikums dem Weisungsrecht des Betriebspersonals.  

Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Eine finanzielle Vergütung für Schülerinnen und Schüler ist 
nach dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG in der jeweils geltenden Fassung) nicht vorgesehen.  

Datenschutz  

Erhalten Schülerinnen und Schüler während eines Betriebspraktikums in privaten und öffentlichen Einrichtungen (z. B. Polizeiverwaltung, Banken 
und Sparkassen, Freie Berufe, Personalabteilungen, Bereiche mit Aufgaben der Kundenbetreuung, Krankenhäuser, Pflegeheime oder sonstige 
soziale Einrichtungen sowie Entwicklungsabteilungen) Kenntnisse über personenbezogene Daten oder über firmenspezifische technische Konzepte, 
Prozesse oder Patente, ist das geltende Datenschutzrecht anzuwenden und die Wahrung aller Betriebsgeheimnisse sicherzustellen.  

Die Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Praktikums über die an ihrem Arbeitsplatz zu bearbeitenden Daten zu belehren. Sie werden mit 
einer schriftlichen Erklärung „Datenschutz im Betriebspraktikum für Schülerinnen und Schüler – Verpflichtung zur Verschwiegenheit“ zur 
ausdrücklichen Verschwiegenheit verpflichtet.  

Lehrkräfte, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Praktikums auf 
datenschutzrechtliche Fragestellungen hin und erklären die Schülerinnen und Schüler altersgemäß die Bedeutung der Verschwiegenheitspflicht.  

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes  

Betriebspraktika sind einem Berufsausbildungsverhältnis ähnlich. Es finden daher die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der arbeitenden 
Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG vom 12. April 1976 (BGBl. IS. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes vom 20. 
April 2013 (BGB1. I S. 868) in der jeweils geltenden Fassung und des jeweiligen Unfallversicherungsträgers entsprechende Anwendung.  

(....den gesamten Text finden Sie auf unserer Internetseite http://bo-aes.de/praktikum/praktikum.html „Bestimmungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Infektionsgesetztes“)  

Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler  

Die Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum, einer Betriebserkundung oder einem Projekt im Sinne dieses Erlasses teilnehmen, 
sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b Siebtes Buch Sozialgesetzbuch –Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 
1996, BGB1. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung gesetzlich unfallversichert.  
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Unfall- und Haftpflichtdeckungsschutz für Schülerinnen und Schüler  

Die Schüler*innen sind nach Bundesgesetz (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII) gegen Arbeitsunfall versichert, zudem besteht ein 

Haftpflichtdeckungsschutz: Alle Schüler*innen, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen, sind bei der Sparkassen-Versicherung gegen Ansprüche 

aus der gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, geht diese vor. 

Ausgeschlossen sind Schäden an der Ladung, sowie Schäden, die durch die Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges am Kraftfahrzeug selbst oder 

durch das Kraftfahrzeug entstehen. Die Versicherungssummen je Versicherungsfall betragen: 

> 1.100.000,- € bei Personenschäden 

> 500.000,- € bei Sachschäden 

> 51.500,- € bei Vermögensschäden allgemeiner Art 

> 51.500,- € bei Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes 

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen. Der 

Versicherungsschutz umfasst in Abänderung der allgemeinen Versicherungsbedingungen insbesondere auch Ansprüche wegen der Beschädigung 

von Gegenständen und Einrichtungen eines Betriebes, die oben bereits angesprochenen Ansprüche aus Vermögensschäden durch Verletzung des 

Datenschutzes sowie gegenseitige Ansprüche der Schüler*innen, auch wenn es sich um Geschwister handelt. Für den Ersatz von Schäden, die 

Schüler*innen nicht im Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Tätigkeiten, sondern nur bei Gelegenheit des Betriebspraktikums verursachen 

(z.B. mutwillige Beschädigungen), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätze, insbesondere also § 828 Abs.3 BGB. Danach haften 

Minderjährige, die das 7. Lebensjahr, aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, für Schäden, die sie einem anderen zufügen, wenn sie oder bei 

der Begehung der schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatten. Umfasst sind alle 

Haftpflichtschäden wegen Beschädigung von Kraftfahrzeugen beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Im Fall, 

dass Schüler*innen bei ihrer Praktikumstätigkeit eine Verletzung von Datenschutzbestimmungen unterläuft und aufgrund eines daraus entstandenen 

Schadens ein Dritter Haftpflichtansprüche geltend macht, wurde die für Schüler*innen im Betriebspraktikum abgeschlossene Haftpflichtversicherung 

in ihrem Umfang erweitert (s. o.). Eingeschlossen ist auch die gesetzliche Haftpflicht für Vermögensschäden, soweit personenbezogene Daten im 

Sinne der Datenschutzgesetze verarbeitet werden und Praktikant*innen wegen eines Vermögensschadens, der unmittelbar durch eine Verletzung 

von Vorschriften der Datenschutzgesetze verursacht wurde, von einem Dritten haftpflichtig gemacht werden. Dies gilt auch für Haftpflichtansprüche 

auf Ersatz von immateriellem Schaden wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche 

auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten sowie die hiermit zusammenhängenden Verfahrenskosten. Ferner sind nicht 

versichert Bußen, Strafen sowie Kosten solcher Verfahren. In Ermangelung zureichenden Deckungsschutzes entfallen Betriebspraktika von 

Schüler*innen in gewerblichen und öffentlich-rechtlichen Auskunftsdiensten. Die Mitunterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum Datenschutz im 

Betriebspraktikum für Praktikant*innen durch die Sorgeberechtigten begründet keine Mithaftung der Betreffenden im Fall eines durch die 

Praktikumstätigkeit verursachten Schadens im Bereich des Datenschutzes. Im Schadensfall ist eine Auskunft bei den Sorgeberechtigten bzw. der 

Schülerin oder dem Schüler einzuholen, ob eine private Haftpflichtversicherung besteht. Ist dies nicht der Fall, so wird der Schadensfall durch den 

Schulleiter unter Angabe der Versicherungsnummer 50 076 366/415 006 der Sparkassen Versicherung – Zweigniederlassung Wiesbaden, 

Bahnhofstraße 69, 65185 Wiesbaden, Telefon: 0611 178 0, Telefax: 0611 178 2700 gemeldet. 
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Anlage2 
Datenschutz im Betriebspraktikum für Praktikantinnen und 
Praktikanten Verpflichtung zur Verschwiegenheit 1) 
 

Erlass über die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb im Bereich der allgemeinbildenden und der 
berufsbildenden Schulen vom Erlass vom 17. Dezember 2010, II.2 / III.1- 960.060.010-34, Gült. Verz. Nr. 7200  

 
 
 
Die Praktikantin/der Praktikant ......................................................................................  

             Name, Vorname  

..Martin-Luther-King-Schule Kassel. Schillerstraße 4, 34117 Kassel .................................................................  
Schule  

vom ……06.11.2023……. bis ……24.11.2023………………………. im Betriebspraktikum bei  

 

............................................................................................................................................................................... 
Praktikumsbetrieb  

 

............................................................................................................................................................................... 
Adresse Praktikumsbetrieb 

verpflichtet sich hiermit, über alle personenbezogenen Daten und firmenspezifische technische 
Konzepte, Prozesse und Patente, die ihr/ihm im Rahmen des Praktikums bekannt werden, 
während des Praktikums wie auch danach Verschwiegenheit zu bewahren.  

Diese Verpflichtungserklärung wird dem Praktikumsbetrieb bei Antritt des Praktikums übergeben. 
Sie ist in Verbindung mit der Verpflichtung des Betriebes zu sehen, bei Kenntnisnahme von 
personenbezogenen Daten durch Schülerinnen und Schüler das geltende Datenschutzrecht 
anzuwenden.  

 
……………………………………………………………….……………  
Ort, Datum  

 
 
………………………………………………………………..……………  
Praktikantin/Praktikant  

 
 
…………………………………………………………..…….……………  
gesetzl. Vertreterin/Vertreter  
 
1
 

Betrifft Praktika in denen dem Datenschutz besondere Bedeutung zukommt. 
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